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Bundesverdienstkreuz für die ehemalige  
Ulmener Ärztin Dr. Annemarie Hofer

Am Dienstag, den 26.06 wurde der ehemaligen Ulmener ˜rztin Dr. 
Annemarie Hofer in Mainz von der Ministerpräsidentin des Landes 
Rheinland Pfalz, Frau Malu Dreyer das �Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland� (Bundes-
verdienstkreuz) verliehen. Viele langjährige Unterstützer und 
Freunde, sowie der Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Aude-
rath, Herr Paul Laux, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Ulmen, Herr Alfred Steimers und, in Vertretung von Landrat Man-
fred Schnur, der Kreisbeigeordnete Thomas Welter nahmen an 
der Zeremonie in Mainz teil.

Damit wurde Frau Dr. Hofer für ihre langjährige ehrenamtliche und 
aufopferungsvolle Tätigkeit für die ˜rmsten der Armen in Bolivien 
ausgezeichnet. 1995 hatte Annemarie Hofer mit ein paar Mitarbei-
tern auf über 4100 m Höhe begonnen, in der Dorfschule -einem pri-
mitiven alten Lehmbau- die Kranken zu behandeln, die nie die Hilfe 
eines Arztes bekommen hatten. Oft waren die Kranken so schlimm 
dran, dass Annemarie Hofer sie in ihrem Auto nach unten mitneh-
men und für sie ein Krankenhaus suchen musste.
Ihr wurde bewusst, dass ein Gesundheitsposten notwendig war, um 
diesen armen Menschen nachhaltig beistehen zu können. Als sie 
mit ihnen darüber sprach, war die Freude 
übergroß. Die Luxemburger Organisa-
tion von �Niæos de la Tierra� kam zur Hilfe, 
übernahm Baukosten und feierte dann ein 
Jahr später zusammen mit der glücklichen 
Bevölkerung und der ganzen Umgebung 
ein Einweihungsfest, das nicht enden 
wollte. Bald baute Annemarie Hofer mit 
Hilfe ihrer deutschen Freunde daneben 
ein Gemeindehaus, damit die Leute die-
ser abgelegenen Berggegend sich tre�en 
konnten, um ihre Pläne, Probleme und 
Lösungen zu besprechen und sich gegen-
seitig zu helfen, aber auch um Aufklärung 
und Gesundheitserziehung zu betreiben.
Viele Jahre fuhr Annemarie Hofer jede 
Woche hoch in die Berge, bis sie es zusam-
men mit ihrem Team scha�te, dass der Bür-
germeister bereit war, mit seinen Leuten 
den Dienst zu übernehmen und von boli-

vianischer Seite einen Arzt und einen Zahnarzt zu bezahlen. Zuvor 
hatte ihr dafür noch ein Kölner Freund einen Krankenwagen gespen-
det.
Neben ihrem ärztlichen Dienst im Gefängnis und in verschiedenen 
Siedlungen in den Bergen hat sie das Schülerwohnheim �Residen-
cia Luise� in Bella Vista gebaut, für die Kinder, für die es in den Ber-
gen keine Schule gibt. Über 90 Kinder werden heute dort von den 
Schwestern der �Comunidad de Jesus� betreut. In den vergangenen 
18 Jahren, seit Bestehen dieser Einrichtung erreichten über 200 Kin-
der einen Schulabschluß.
Danach war es die Gesundheitsstation �Jampina Wasi Bella Vista� 
und später - weit entfernt in den Bergen die Station - Montecillo 
Alto�. Gleichzeitig war es immer ihr Anliegen, den benachteiligten 
jungen Leuten eine Ausbildung oder ein Studium zu ermöglichen. 
So gründete sie zusammen mit der bolivianischen Schwester Nancy 
das Wohnheim El Arca (die Arche) in der Stadt Cochabamba.
2012 kam dann ein weiteres Haus hinzu in dem derzeit 10 bolivia-
nische Jugendliche ihr Abitur machen können. Die ersten Schüler 
dieses Internats werden in diesem Jahr ihr Studium abgeschlossen 
haben.
Nach 21 Jahren hat sie ihre Zelte in Bolivien abgebrochen, ihr wun-
derschönes Haus verkauft und ist nach Deutschland zurückgekehrt. 
Natürlich begleitet sie die Projekte von dort aus weiter. Auf sie war-
teten ihre Geschwister, ihre treue Freundin und Unterstützerin Luise 
Gerhartz in Auderath, wie auch ihre Freunde Heike und Gerd Ternes, 
die ihr heute beistehen, dass die von ihr begonnenen Dienste in Boli-
vien weiter gehen.
Dennoch wurde im Jahr 2015 noch ihr letztes Werk eingeweiht: Ein 
großes Jugendhaus für die Kinder und Jugendlichen des Dorfes Bella 
Vista, in dem sie seit über 20 Jahren aktiv ist. Gebaut mit der Unter-
stützung von ihren Freunden Heike und Gerd Ternes, �nanziert über 
Spenden und mit Mitteln aus dem Ministerium für Entwicklung, zur 
Bildung und Erziehung, Prävention von Drogen, Alkohol und Krimi-
nalität, mit einer Fußballschule, religiösen Tänzen und weiteren Kul-
turangeboten..
Viele Organisationen, die im einzelnen nicht aufzuzählen sind (z.B. 
der Verein �Helft uns Leben� der Rhein Zeitung, Kindermissionswerk, 
Jesuitenmission, der Stiftung �Der Sonne entgegen� uvm.) und viele 
private Spender gerade aus der Region Cochem/Eifel haben Frau Dr. 
Hofer während der letzten Jahre unterstützt.
Frau Dr. Hofer hat Außergewöhnliches geleistet. Als �la doctora 
alemÆn� (die Deutsche ˜rztin) hat sie in Bolivien Mut, Tatkraft und 
Vorbildcharakter gezeigt. Dabei ist sie weit über ihren medizinischen 
Hintergrund hinausgegangen und hat Jugendlichen und Kindern in 
einer Art und Weise geholfen, die umfassender kaum sein könnte. 
Aus der Begründung für die Verleihung: ��..über ihren Einsatz hat 
sie das gute Ansehen und den Ruf der Bundesrepublik Deutschland 
in Bolivien nachhaltig geprägt. Wegen ihrer herausragenden Dienste 
und deren Re�ektion auf das Ansehen und die Werte der Bundesre-
publik Deutschland, wird Frau Dr. Hofer das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen�..�
Ein außergewöhnliches Leben und ein außergewöhnliches Engage-
ment, einer Frau, deren Vorbild und unermüdlicher Einsatz weiter in 
die Herzen der Kinder, Jugendlichen und Familien in Bolivien strahlt.
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Sommerferienspaß VG Ulmen 2018
Anmeldungen ab sofort, bitte nur
telefonisch!!!
beim Jugendbüro der VG Ulmen, Tel.: 02676 / 
409-210 und 409-260
- Uli Esper / Kerstin Mücken / Andrea Saxler

Mittwoch, 04.07.2018- Fahrt ins Phantasialand nach Brühl
Abfahrt: 7:45 Uhr Busparkplatz Kindergarten Lutzerath, 

8:05 Uhr Marktplatz Ulmen
Rückkehr: ca. 18:30 Uhr Ulmen, 18:45 Lutzerath
Alter: ab 12 Jahren
Max.TN: 45 TN
Kosten: 45,00 EUR
Veranstalter: Verbandsgemeinde Ulmen
Die Kinder dürfen in Kleingruppen selbstständig den Park 
erkunden!

Dienstag, 10.07 bis Samstag, 14.07.2018 - 
Zirkus-Workshop Casselly

-ausgebucht-
Mittwoch, 11.07.2018 - 

Mountainbike-Techniktraining und geführte Tour

Hier bekommt ihr vom Pro� viele Tipps und Tricks 
im Umgang mit eurem Bike und könnt damit euren 
Fahrstil verbessern. Nach dem Training und der 
Tour steht zum Abschluss eine gemeinsame Stär-

kung mit Würstchen und Getränken an. Achtung Helmp�icht!
Tre�punkt: Zirkuszelt Realschule Plus am Weiher, Ulmen
Uhrzeit: 13-17:00 Uhr
Alter: 8-12 Jahre
max. TN: 15 Teilnehmer
Kosten: 5,00 � (für Grillen + Getränke)
Veranstalter: VGV Ulmen / eifeLrider SV Darscheid (Wolf-

gang Kreutz)

Donnerstag, 12.07.2018 - Kinder-Konzert 
mit Volker Rosin- Tanz�eber

Volker Rosin, der König der Kinderdisco, stürzt sich und sein kleines 
Publikum mit den Songs seines neuen Programms sprichwörtlich ins 
Tanz�eber.
Energiegeladen wie eh und je bringt er bei seinem Konzert alle Kin-
der zum Singen und Tanzen. Neben dem Titelsong im typischen 
Disco-Sound gibt es Lieder vom Kamel in der Wüste, Pepe, dem Floh 
aus Mexico und einen tollen Limbo-Tanz. Beim Lied vom Springseil 
hält es dann endgültig keinen mehr auf seinem Sitz. Eine tolle Tanz-
party, die
richtig einheizt und Spaß macht. Kein Körperteil bleibt ruhig und 
einige Kinder dürfen sogar auf die Bühne, um mit Volker Rosin zu sin-
gen und zu tanzen.
Natürlich dürfen aber auch die beliebten Klassiker �Der Gorilla mit 
der Sonnenbrille�, �Das singende Känguru� und �Das Lied über mich� 
nicht fehlen. Diese Songs kennen die meisten seiner Zuschauer schon 
aus der Urlaubs-Mini-Disco. Denn dort ist Volker Rosin der meistge-
spielte Kinderliedermacher in Europas Ferienregionen.
Tre�punkt: Zirkuszelt Realschule Plus Ulmen (Am Jung-

ferweiher)
Beginn: 16:30 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
Veranstalter: VGV Ulmen / Kreisjugendp�ege Cochem-Zell

Dienstag, 17.07.2018 - Fahrt zum Freilichtmuseum Kommern
Erlebt mit uns, wie die Menschen in den letzten 500 Jahren gelebt 
und gearbeitet haben.

In zwei Gruppen begeben wir uns auf eine kindgerechte Führung 
durch das große Außengelände des Museums mit seinen vielen 
Gebäuden, Tieren und Werkzeugen.
Außerdem werden wir im Projekt �Feuer machen von der Steinzeit 
über das Mittelalter bis in die heutige Zeit� lernen, wie man Funken 
schlägt und wie daraus eine Flamme entsteht.
Außerdem erfahrt ihr, wie man ein Lagerfeuer richtig aufbaut und 
könnt mit einem Taschenmesser erste Schnitzversuche machen�.

Abfahrt: 08:30 Uhr Lutzerath, 8:35 Uhr Al�en Mosel-
weg, 8:45 Uhr Ulmen

Rückkehr: 17:30 Uhr Rathaus Ulmen, 17:45 Lutzerath
Alter: ab 10 Jahren
Max. TN: 40 Kinder
Kosten: 20,00 �
Veranstalter: VGV Ulmen

Mittwoch, 18.07.2018 - �Tennis-Tag� in Ulmen
Der TC Rot- Weiss Ulmen führt im Rahmen des Ferienspaßprogramms 
der Verbandsgemeinde Ulmen einen Tennis-Schnupper-Tag durch.
Schläger und Bälle werden vom Tennisclub gestellt. Ihr braucht nur 
feste Turnschuhe und Sportkleidung (entsprechend dem Wetter)!
Mineralwasser wird auch gestellt.
Tre�punkt: Tennisanlage Ulmen
Alter: 6- 14 Jahre
Uhrzeit: 10:00- 17:00 Uhr
Max. TN: 15 Kinder
Kosten: 15,00 � (inkl. Mittagessen)

Donnerstag, 19.07.2018 - Forsterlebniswanderung
(Warum) Braucht der Wald den Förster?

Wir wollen mit euch zusammen mit dem Fahrrad den Wald rund um 
Auderath erkunden.
Dabei wird Revierförster Paul Michael Kru� euch viel Interessantes 
rund um den Wald und seine Tiere erzählen. Zum Abschluss grillen 
wir noch in Auderath und jedes Kind bekommt eine Grillwurst und 
ein Getränk. Eltern können sich gerne anschließen und mitfahren!
Wichtig: Wettergerechte Kleidung und Helm
Uhrzeit: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
Tre�punkt: Kloster Waldfrieden, Auderath
Ende/Abholen: ca. 17:00 Uhr Schutzhütte Auderath
Alter: ab 8 Jahre
max. TN: 15 TN
Kosten: 5 � (inkl. Grillwurst und 1 Getränk)
Veranstalter: Verbandsgemeinde Ulmen & Revierförster 

Paul Michael Kru�

Freitag, 20.07.2018 � Fußball-Golf in Riol
Lust auf Fußball-Golf? In der Freizeitanlage in Riol könnt ihr auf 18 
Bahnen eure Tre�sicherheit mit dem Fußball erproben. Verschiedene 
Hindernisse und Schwierigkeitsgrade erfordern eure Geschicklich-
keit mit dem Fußball, bevor der Ball in das jeweilige Loch oder Ziel 
gespielt ist.
In 4er- oder 5er Gruppen kann jeder zeigen, was in ihm steckt. Auf 
dem Rückweg stärken wir uns bei McDonald·s in Wittlich.
Abfahrt: 13:00 Uhr Busparkplatz Kindergarten Lutze-

rath / 13:15 Uhr Marktplatz Ulmen
Rückkehr: ca.18:00 Uhr
Alter: ab 9 Jahre
Kosten: 10,00 Euro / TN
Max. TN: 40 Kinder
Veranstalter: Jugendbüro Verbandsgemeinde Ulmen
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Clara-Viebig-Tag  
am Sonntag, den 15. Juli 2018 in Bad Bertrich

Die »Clara-Viebig-Gesellschaft« richtet in Zusammenarbeit mit der 
Touristikagentur Bad Bertrich am Sonntag, 15. Juli, eine Feier zum 
158. Geburtstag der Schriftstellerin Clara Viebig, der auch gleich-
zeitig der 26. Geburtstag der »Clara-Viebig-Gesellschaft« ist, aus. 

Es beginnt um 14.30 Uhr mit einem Sektempfang im Konzertsaal 
von Bad Bertrich, musikalisch begleitet von Sophie Vallendar (Gei-
ge) und Eberhard Nöst (Piano).

Danch folgt mit der Buchvorstellung der Novellensammlung  
»Novellen aus Trier und dem Moselland« durch Arne Houben vom 
Rhein-Mosel-Verlag der Höhepunkt des Tages. Zum Abschluss be-
richtet Arne Houben über Neuigkeiten zu Clara Viebig in Trier und 
Kalterherberg.

Weitere Infos unter Telefon 02674/932222 und im Internet:  
www.gesundland-vulkaneifel.de

Aus den Gemeinden

ALFLEN

Bürozeiten des Ortsbürgermeisters
dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr

im Gemeindebüro in der Mehrzweckhalle (Schulstr. 14)
Tel.: 02678 - 95 36 61 Fax: 02678 - 95 36 59
Email: ortsgemeinde.al�en@web.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Termine jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 02678 - 365; Mobil: 0172 - 88 87 124; Fax: 02678 - 95 35 26

Tatkräftige Kegelbrüder

Der Kegelklub �Alle Neune� engagiert sich bereits dem Bau für unsere 
Schutzhütte.

aussetzung einer Förderung ist, dass der Betrieb 7 Monate im Jahr für 
Gäste geö�net ist.
Förderfähig sind Maßnahmen zum Ausbau der Barrierefreiheit durch 
Umbau, Einrichtung und Erweiterung von Gebäuden, sowie Einrichtungs-
gegenstände und Wirtschaftsgüter, die der Barrierefreiheit dienen.
Die förderfähigen Kosten können bis zu 40% bezuschusst werden. Zu 
beachten ist die Deminimis-Regelung, bei der innerhalb von 3 Steuerjah-
ren nicht mehr als 200.000 Euro Gesamtförderung erreicht werden dürfen.
Weiterhin ist der Ausbau der touristischen Infrastruktur förderfähig. 
Die Ausbaumaßnahmen sollten der Attraktivitätssteigerung und der 
Scha�ung/Vermarktung von Angeboten für Gäste mit Einschränkun-
gen, wie z.B. Blinde, Gehörlose oder Gehbehinderte, dienen. Die För-
derhöhe liegt bei mindestens 75%, in besonderen Fällen bis 85%.
Mehr Infos zum Thema:
- Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH, Mainzer Str. 25, 54550 Daun, 
Telefon: 06592/933-449 oder 203, E-Mail: janet.serwaty@vulkaneifel.de

Begeisterung, die ansteckt:
Natur- und Geoparkführer Vulkaneifel sind vor Ort
Ab dem 30.06.2018 stehen die ausgebildeten Natur- und Geopark-
führer an ausgesuchten Hot Spots des Naturpark und UNESCO Global 
Geopark Vulkaneifel mit einem Infostand bereit und beantworten die 
Fragen der Besucher, sei es zu Natur und Geologie, zur geplanten Wan-
derung oder interessanten Aus�ugszielen der Region.
Mit dem Auftakt startet die Präsenz am 30.06.2018 in Gerolstein.
Wer erfahren möchte, wo man erfüllte Glücksmomente auf den Vul-
kaneifel-Muße-Pfaden wie der Gerolsteiner Dolomiten Acht erleben 
kann, der �ndet bei den Natur- und Geoparkführern den richtigen 
Ansprechpartner.
Genauso beantworten sie auch Fragen zur geheimnisvolle Sage des 
Weinfelder Maares oder wie z.B. die Ziegen zum Naturschutz beitra-
gen. Auch Fragen zu den geologischen Besonderheiten der Vulkaneifel 
beantworten die ausgebildeten Natur- und Geoparkführer gerne, zum 
Beispiel erklären sie Gästen und Einheimischen wie ein Maar entsteht 
oder was ein Schlackenkegel ist, und das alles kostenlos. Die Natur- 
und Geoparkführer bieten an Ihrem Stand auch Interessantes für Kin-
der: Durch Rätsel und Aufgaben stillen sie den Wissensdurst der jungen 
Entdecker.
Ebenso wird umfangreiches Prospektmaterial über die Naturschönhei-
ten der Umgebung bereitgehalten.
An den Wochenenden vom 07.07.18 bis 21.10.18 (immer Samstag 
und Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr) stehen die Natur- und Geopark-
führer auf dem sog. „Maarsattel“ zwischen dem Weinfelder und 
Schalkenmehrener Maar Rede und Antwort und freuen sich auf inte-
ressierte Besucher und Einheimische.
Weitere Termine und Standorte wo die Natur- und Geoparkführer an 
anderen Standorten (jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr) anzutre�en sind:
Gerolstein: Sa. 30.06., So. 01.07., Sa. 06.10. und So. 07.10.2018
Meerfelder Maar: So. 15.07., So. 05.08., Sa. 25.08. und So. 23.09.2018
Wasserfall Dreimühlen: Sa. 21.07. und So. 22.07.2018

Clara-Viebig-Pavillon
Lesungen

Freitags, 15.00 - 16.00 Uhr
Autobiographisches, Unbekanntes, 
Novellen alles rund um Clara Viebig
Lassen Sie sich überraschen!
Lesung mit anschließendem Gedankenaus-
tausch
Clara-Viebig-Pavillon, 56864 Bad Bertrich, 
Kurfürstenstr. 21

WICHTIGER HINWEIS 
an alle Einsender von

FOTOS
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Fotos mit 
folgender Mindestgröße druckbar sind:
Bei 90 mm Breite (1-spaltig) mind. 850 Pixel in der Breite
Bei 185 mm Breite (2-spaltig) mind. 1.750 Pixel in der Breite.
Das entspricht einer Bildau�ösung von 240 dpi.
Fotos mit geringerer Au�ösung werden nicht mehr abgedruckt. 
Hierzu ergeht keine besondere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 Ihre Redaktion
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Jagdgenossenschaft Al�en
Am 30.06.2018 veranstaltet die Jagdgenossenschaft Al�en ihr Grillfest. 
Hierzu sind alle Jagdgenossen mit Partner recht herzlich eingeladen.
Tre�punkt: Schutzhütte Al�en
Beginn: 15.00 Uhr
Wir würden uns freuen, wenn viele an der Veranstaltung teilnehmen 
würden.

Der Vorstand

Vielfältige Arbeiten, die zur Ausgestaltung der Schutzhütte und des 
Umfeldes beitragen, sind durch die Kegelbrüder in vielen Arbeitsstun-
den durchgeführt worden.
Nach dem Orkan im Januar diesen Jahres, der auch die Schutzhütte 
und den umliegenden Wald stark geschädigt hatte wurde durch die 
Kegelbrüder ein neuer Wetter-und Sichtschutz errichtet.
Hierfür den Kegelbrüdern des Kegelklub �Alle Neune� ein großes Dan-
keschön seitens der Ortsgemeinde.

Rudolf Schneiders, Ortsbürgermeister

Nachruf
In dankbarer Erinnerung und voller Trauer verabschieden wir uns von

Herrn 
Johannes Heinzen

der am 15. Juni 2018 im Alter von 59 Jahren verstorben ist.

Johannes Heinzen war von 1998 bis 2009 Mitglied im Ortsgemeinderat.

Darüber hinaus hat er sich in vielen Bereichen zum Wohle der Dorfgemeinschaft und Allgemeinheit eingesetzt, sei es als Wehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr, als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft im Bodenordnungsverfahren oder als Schätzer von Wildschäden für 
die Jagdgenossenschaft.

Wir danken ihm für sein Engagement und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Al�en und Ulmen, im Juni 2018
Für die Ortsgemeinde Al�en Für die Verbandsgemeinde Ulmen
Rudolf Schneiders Alfred Steimers
Ortsbürgermeister Bürgermeister

AUDERATH

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel.: 02676 - 231 oder Mobil: 0171 - 5469587
E-Mail: ortsbuergermeister@auderath.de

Auszug aus der Niederschrift
über die ö�entliche/nicht ö�entliche 
Sitzung des Gemeinderates Auderath

Sitzungsdatum: Donnerstag, den 21.06.2018
Beginn: 18:30 Uhr
Ende: 21:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus, Hauptstr. 19, 56766 Auderath
Anwesend waren:
Ortsbürgermeister
Herr Paul Laux
1. Beigeordneter
Herr Frank Steimers
Beigeordnete(r)
Herr Helmut Römer
Ratsmitglieder
Herr Matthias Bauer bis 20.30 Uhr
Herr Stefan Hürter
Herr Thomas Mücken
Herr Bernhard Peter bis 20.00 Uhr
Herr Wilfried Reicherz
Herr Sebastian Völkel ab 19.20 Uhr
Protokollführer
Herr Gerhard Litzen
Gäste
Herr Rolf Weber zu TOP 1
Abwesend waren:
Es fehlten entschuldigt
Frau Inge Krämer

Herr Kurt Prämassing
Frau Ellen Weinem
Herr Helmut Wendels
Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.
Tagesordnung:
Nicht ö�entlicher Teil
1. Information über eine neue Planvariante zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan �Freizeitgebiet�
2. Mitteilungen
Ö�entlicher Teil
3. Beratung und Beschlussfassung über die ˜nderung der Friedhofs-

satzung der Ortsgemeinde Auderath
4. Beratung und Beschlussfassung über die ˜nderung der Satzung 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren
5. Beratung und Beschlussfassung bezüglich der Bescha�ung der 

Gedenktafeln für die p�egefreien Urnengrabstätte
6. Beratung und Beschlussfassung über die Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten
7. Vorschlag für die Wahl der Schö�en und Schö�nnen für die Wahl-

periode 2019 - 2023
8. Bauvoranfrage - Beratung und Beschlussfassung über die Ertei-

lung des Einvernehmens zur Errichtung einer Trainingsspiel�äche
9. Mitteilungen
Nicht ö�entlicher Teil
TOP 1: Information über eine neue Planvariante zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan �Freizeitgebiet�
Der Rat nahm die Informationen über eine neue Planvariante zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan �Freizeitgebiet� zur Kenntnis.
TOP 2: Mitteilungen
Der Rat wurde über verschiedene Angelegenheiten informiert.
Ö�entlicher Teil
TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die ˜nderung der 
Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Auderath
Sachverhalt:
Aus der Bevölkerung wurde die Anregung an die Mitglieder des 
Gemeinderates herangetragen, die Gestaltung der p�egefreien Grab-
stätten zu überdenken.
Zurzeit gibt die Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Auderath fol-
gende Regelungen her:
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In den Gebühren ist eine Beteiligung an den Kosten für die gesamte 
Grabstätte enthalten.�
§19 erhält folgende Fassung:
(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen auf Grabfeldern 
ohne besonderen Gestaltungsvorschriften für Reihen- und Wahlgräber 
unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen 
Anforderungen.
(2) Die Aufstellung der Grabmale auf dem Feld für p�egefreie Erdbe-
stattungen ist auf einem Sockel stehend zulässig.
(3) Der Grabmalsockel hat folgendes zulässiges Maß: Länge 0,40 m, 
Breite 0,60 m. Das für den Sockel notwendige Fundament oder eine 
Grabplatte in der gleichen Größe wie das Fundament hat mit der Ober-
kante der Grasnarbe abzuschließen.
(4) Das stehende Grabmal hat folgendes zulässige Maß:
Höhe bis 0,40 m, Breite 0,40 m, Mindeststärke 0,05 m.
(5) Die Aufstellung des Grabmales darf erst nach einem Jahr erfolgen.
(6) Die p�egefreie Grabstätte für Urnen ist mit einer ebenerdigen Platte 
in der Größe 60 cm x 40 cm x 4 cm zu versehen, eine Grabeinfassung ist 
nicht zulässig. Die Bescha�ung dieser Gedenkplatte obliegt der Orts-
gemeinde als Friedhofsverwaltung. Die Kosten für die Bescha�ung der 
Gedenkplatte haben die Hinterbliebenen separat zu erstatten.
Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die ̃ nderung der Sat-
zung über die Erhebung von Friedhofsgebühren
Sachverhalt:
Es soll darüber beraten und beschlossen werden, inwieweit durch die 
˜nderung der Friedhofssatzung sich ˜nderungen der Gebühren, ins-
besondere für die Grabstätten auf dem neu auszuweisenden Grabfeld 
für p�egefreie Urnenbeisetzungen, ergeben.
Zu beachten wäre, dass die Ruhefrist, demnach auch die Zeit der P�ege 
der Grabstätte durch die Gemeinde, für Leichen und Aschen den glei-
chen Zeitraum von 25 Jahren umfasst.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten werden unter dem 
Produkt 55300 vereinnahmt.
Beschluss:
Punkt I der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung erhält folgende Fassung:
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte

nach § 2 Abs. 1 und 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   45,00 �
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab   250,00 �

2. Überlassung einer Urnengrabstätte
an Berechtigte nach Nummer 1   150,00 �

3. Überlassung einer p�egefreien
Grabstätte für Erdbestattungen   1.375,00 �

4. Überlassung einer p�egefreien Grabstätte
für Urnenbestattungen   750,00 �

Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 5: Beratung und Beschlussfassung bezüglich der Bescha�ung 
der Gedenktafeln für die p�egefreien Urnengrabstätte
Sachverhalt:
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gedenkplatten für die Ver-
storbenen, die auf dem neu einzurichtenden Grabfeld für p�egefreie 
Urnengrabstätten beigesetzt werden, zentral zu bescha�en.
Dies soll geschehen, da dieses Grabfeld ein einheitliches Bild ergeben soll.
Der Ortsbürgermeister hat aus diesem Grunde zu vier in der Nähe 
ansässigen Steinmetzen Kontakt aufgenommen.
Angefragt wurden die entsprechenden Platten in der Größe 60 cm x 40 
cm mit einer Stärke von 4 cm incl. der Montage der Gedenkplatte auf 
der Grabstätte.
Drei der Steinmetze haben ein entsprechendes Angebot abgege-
ben. Diese Angebote sind dieser Sitzungsvorlage als nichtö�entliche 
Anlage beigefügt.
Nach Prüfung der Angebote ergab sich folgendes:
Nur ein Steinmetz hat ein Angebot incl. Montage abgegeben. Hierbei 
handelt es sich um den Steinmetzbetrieb Friedhelm Weber aus Ulmen. 
Die entsprechende Prüfung ergab, dass die entsprechende Gedenk-
platte incl. Montage zu einem Preis von brutto 411,74 � angeboten 
wird. In diesem Preis ist eine Inschrift bis zu 25 Buchstaben enthalten, jeder 
weitere Buchstabe/Zahl wird zu einem Preis von 10,00 � berechnet.
Diese Kosten haben die Hinterbliebenen dann zusätzlich zu der Gebühr 
für die Überlassung der p�egefreien Grabstätte zu zahlen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Keine Auswirkungen auf den Haushalt der Ortsgemeinde Auderath, 
da der Betrag seitens des Steinmetzes den Angehörigen in Rechnung 
gestellt wird

- Die Lage des Grabfeldes für p�egefreie Grabstätten ist von der 
Gemeinde bestimmt worden.

- Auf diesem Grabfelds werden sowohl Urnen als auch Leichen bestat-
tet, die Ruhefrist beträgt für beide Bestattungsformen 25 Jahre.

- Es besteht die Möglichkeit, eine p�egefreie Grabstätte entspre-
chend § 15a i.V.m. §13a der Friedhofssatzung als gemischte Grab-
stätte zu belegen.

- Das Grabmal ist auf einem Sockel zu platzieren.
In der Bevölkerung wurde nun der Wunsch geäußert, die Möglichkeit 
der Bestattung einer Urne in einer p�egefreien Form zu überdenken.
Es wurde vorgeschlagen, ein gesondertes Grabfeld für p�egefreie 
Urnenbeisetzungen als Reihengrabstätten auszuweisen. Dies bedeu-
tet, diese Grabstätten werden der Reihe nach belegt und später der 
Reihe nach aufgerufen.
Auf diesem Feld sollen nur ebenerdig versenkte Grabplatten zulässig 
sein. Über die Größe dieser Platten wurde seitens des Gemeinderates 
Auderath bereits in der letzten Sitzung beraten. Es wurde vereinbart, 
die Größe der Platten auf 60cm x 40cm x 4cm festzulegen. Weiterhin 
darüber beraten, ob diese Platten zentral in einer bestimmten Gestal-
tung seitens der Ortsgemeinde bescha�t werden oder ob die Beschaf-
fung den Hinterbliebenen überlassen wird und lediglich die Größe 
vorgeschrieben werden soll. Hier einigte man sich darauf, die Platten 
zentral von der Friedhofsverwaltung zu bescha�en. Die Kosten für die 
Gedenkplatte sowie deren Montage haben die Hinterbliebenen jedoch 
zusätzlich zu der Gebühr für die Überlassung der Grabstätte zu tragen.
An der Lage und Gestaltung der p�egefreien Grabstätten für Erdbe-
stattungen soll sich nichts ändern.
Weiterhin wurde angeregt, analog den Vorschriften des § 13 a der 
Friedhofssatzung ebenfalls die Beisetzung einer weiteren Urne in einer 
Urnenreihengrabstätte zuzulassen, wenn die Restruhezeit der ersten 
beigesetzten Urne die gesetzlich vorgeschriebene Mindestruhefrist 
von 15 Jahren nicht unterschreitet.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Die Einnahmen aus der Überlassung von Grabstätten werden bei dem 
Produkt 55300 vereinnahmt.
Beschluss:
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat die ˜nderung der Fried-
hofssatzung der Ortsgemeinde Auderath vom 29.08.2012 in der nach-
folgenden Fassung:
§ 15 erhält folgende Fassung:
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden
a) in Urnenreihengrabstätten
b) in Reihengrabstätten
c) in Wahlgrabstätten
d) in p�egefreien Grabstätten
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach 
belegt und erst im Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) zur 
Beisetzung abgegeben werden.
(3) Die zusätzliche Beisetzung einer weiteren Urne in eine Urnenrei-
hengrabstätte darf ebenfalls im Einzelfall nur dann erfolgen, wenn die 
verbleibende Ruhezeit nach der ersten Beisetzung noch mindestens 15 
Jahre beträgt. Hinsichtlich der zweiten Beisetzung gilt diese Grabstätte 
als Wahlgrabstätte.
(4) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzu-
melden. Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der standesamtlichen 
Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers der Feuerbestat-
tungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
(5) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.
§ 15a erhält folgende Fassung:
(1) Eine p�egefreie Grabstätte ist für die Beisetzung einer Leiche oder 
einer Asche (Urne) in dafür festgelegten Grabfeldern bestimmt.
Es wird sowohl ein Grabfeld für Sargbeisetzungen als auch ein geson-
dertes Feld für p�egefreie Urnenbeisetzungen auf dem Friedhof ausge-
wiesen. Die Lage dieser Grabfelder wird durch die Friedhofsverwaltung 
bestimmt.
(2) § 13a der Friedhofssatzung gilt für p�egefreie Grabstätten entspre-
chend.
(3) Die zusätzliche Beisetzung einer weiteren Urne in eine p�egefreie 
Urnengrabstätte darf ebenfalls im Einzelfall nur dann erfolgen, wenn 
die verbleibende Ruhezeit nach der ersten Beisetzung noch mindes-
tens 15 Jahre beträgt. Hinsichtlich der zweiten Beisetzung gilt diese 
Grabstätte als Wahlgrabstätte.
(4) Die Friedhofsverwaltung bestimmt die Gestaltung der Grabfelder. 
Das Ablegen und Anp�anzen von Blumen sowie das Aufstellen von 
Kerzen ist auf den p�egefreien Grabfeldern nicht gestattet. Die Fried-
hofsverwaltung behält sich vor, eventuell abgelegten Grabschmuck zu 
entfernen und zu entsorgen.
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4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht 
geeignet sind;

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-
schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind
Zu dem Amt eines Schö�en sollen ferner nicht berufen werden (§ 34 GVG)
1. der Bundespräsident
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand 

versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, 

Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- 
und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, 
die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verp�ichtet sind

Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustim-
mung von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Stadtrates, mindestens 
jedoch die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder, erforderlich. Bei 
der Aufnahme der Personen in die Vorschlagsliste handelt es sich um 
eine Wahl im Sinne des § 40 GemO. Hieraus folgt, dass das Stimmrecht 
des Vorsitzenden, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist, ruht (§ 36 Abs. 
3 Satz 2 Nr. 1 GemO) und Ausschließungsgründe keine Anwendung 
�nden (§ 22 Abs. 3 GemO). Weiterhin kann der Gemeinderat gemäß 
§ 40 Abs. 5 Halbsatz 2 GemO mit der Mehrheit der anwesenden Rats-
mitglieder beschließen, die Wahl im Wege der o�enen Abstimmung 
durchzuführen.
Die Vorschlagsliste ist sowohl in der Gemeinde als auch in der zustän-
digen Verbandsgemeinde eine Woche zu jedermanns Einsicht aufzu-
legen. Der Zeitpunkt der Au�egung ist vorher ö�entlich bekannt zu 
machen. Die Au�egung soll bis zum 31.07.2018 abgeschlossen sein. 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche schriftlich oder zu 
Protokoll Einspruch erhoben werden.
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt zunächst die Wahl in o�ener Abstim-

mung durchzuführen.
Abstimmungsergebnis: - einstimmig -

2. Vorgeschlagen und zur Aufnahme in die Vorschlagsliste der zu 
wählenden Schö�en wurden folgende Person/en:
Thomas Mücken

Abstimmungsergebnis:
Ja 8, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 1
Ortsbürgermeister Paul Laux hat an der Beratung und Abstimmung 
nicht teilgenommen.
TOP 8: Bauvoranfrage - Beratung und Beschlussfassung über die 
Erteilung des Einvernehmens zur Errichtung einer Trainingsspiel-
�äche
Sachverhalt:
Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück in der Gemarkung Auderath, 
Flur 4 Flurstück Nr. 14/19 eine Fußball-Trainingsspiel�äche in einer 
Größe von 60 m x 60 m zu errichten. Eine entsprechende Bauvoran-
frage liegt vor.
Die Spiel�äche soll als Rasenplatz angelegt und mit vier Flutlichtmas-
ten versehen werden. Es handelt sich um ein Vorhaben im Außenbe-
reich im Sinne des § 35 BauGB.
Nach § 36 BauGB ist über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 
31, 33 bis 35 BauGB im bauaufsichtlichen Verfahren im Einvernehmen 
mit der Gemeinde zu entscheiden. Dabei gilt das Einvernehmen als 
erteilt, wenn es nicht binnen einer Frist von zwei Monaten nach Ein-
gang des Ersuchens (hier bis spätestens 17.07.2018) verweigert wird.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Bauvoranfrage zur Errich-
tung einer Trainingsspiel�äche und beschließt nach Beratung, das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 8, Nein 0, Enthaltung 1, Befangen 0
TOP 9: Mitteilungen
Folgende Mitteilungen wurden bekannt gegeben:
1. Es wurde über die Beschilderung in der Straße �Am neuen Kreuz� 

informiert.
2. Es wurde über die Verteilung der Fischereipachtanteile 2018 aus 

dem Fischereibezirk �Litzbach� (01.04.2018 - 31.03.2019) und 
Fischereibezirk �Endertbach/Oberlauf� informiert.

3. Es wurde über den Vorlagetermin der Zuweisungsanträge aus dem 
Investitionsstock 2019 informiert.

4. Es wurde über die Vergabe der Dachdeckerarbeiten an die Firma 
Stoll aus Ulmen und der Gerüstbauarbeiten an die Firma Coche-
mer Gerüstbau informiert.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Gedenkplatten für die p�egefreien 
Urnengrabstätten bei der Fa. Friedhelm Weber gemäß dem vorliegen-
den Angebot zu bescha�en.
Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten
Sachverhalt:
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist am 25. 
Mai 2018 wirksam geworden und damit zu unmittelbarem und zwin-
genden Recht für die Mitgliedstaaten.
Gemäß Art. 37 Abs. 1 DS-GVO haben Behörden oder ö�entliche Stellen 
in jedem Fall einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Da von dem 
Begri� der ö�entlichen Stelle auch die Gemeinden erfasst werden, hat 
jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Es besteht 
nach Art. 37 Abs. 3 DS-GVO die Möglichkeit der Ernennung eines gemein-
samen Datenschutzbeauftragten für mehrere Behörden oder ö�entliche 
Stellen. So können die Aufgaben beispielsweise auf den Datenschutzbe-
auftragten der Verbandsgemeinde übertragen werden.
Zu diesen Aufgaben zählen nach Art. 39 DSGVO unter anderem:
- Unterrichtung des Verantwortlichen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
- Beratungsfunktion:

- Verantwortlicher
� Beschäftigte
- Auftragsverarbeiter
- betro�ene Personen

- Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben 
und Strategien

- Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde (= Landesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit) und Zusammenar-
beit mit der Aufsichtsbehörde

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der P�icht zur Ernennung eines 
Datenschutzbeauftragten und beschließt nach Beratung, die Wahr-
nehmung der Aufgaben auf den Datenschutzbeauftragten der Ver-
bandsgemeinde Ulmen zu übertragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0
TOP 7: Vorschlag für die Wahl der Schö�en und Schö�nnen für die 
Wahlperiode 2019 - 2023
Sachverhalt:
In diesem Jahr wird die Wahl der Schö�en und Jugendschö�en für die 
Wahlperiode 2019- 2023 durchgeführt.
Die Gemeinden wurden aufgefordert bis zum 30.06.2018 eine Vor-
schlagsliste der Schö�en aufzustellen.
In die Vorschlagsliste des Amtsgerichtsbezirks Cochem sind mindes-
tens doppelt so viele Personen aufzunehmen, wie die erforderliche 
Zahl von Haupt- und Hilfsschö�en.
Mit Schreiben vom 21.02.2018 hat der Präsident des Landgerichts Kob-
lenz die erforderliche Zahl der Schö�en und Hilfsschö�en bestimmt 
und in Anlehnung an die Einwohnerzahlen auf die einzelnen Gemein-
den verteilt. Die Ortsgemeinde Auderath hat hiernach 1 Schö�en vor-
zuschlagen.
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, 
Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Sie 
muss Geburtsnamen, Familienname, Vorname, Tag und Ort der Geburt, 
Wohnanschrift und Beruf der vorgeschlagenen Personen enthalten. 
Die Gemeinden haben bei der Aufstellung der Vorschlagslisten sorg-
fältig zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen für das Amt eines 
Schö�en geeignet sind. Insbesondere wird auf die Bestimmungen der 
§§ 32 - 34 GVG hingewiesen. Alle hier aufgeführten Personen dürfen 
nicht in die Listen aufgenommen werden, auch wenn es in den §§ 33 
und 34 GVG �sollen nicht� heißt.
Unfähig zu dem Amt eines Schö�en sind (§ 32 GVG)
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung 

ö�entlicher ˜mter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat 
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung ö�entlicher 
˜mter zur Folge haben kann

Zu dem Amt eines Schö�en sollen nicht berufen werden (§ 33 GVG):
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es 

bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in 

der Gemeinde wohnen;
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BAD BERTRICH

Bürgermeistersprechstunde
Gesprächstermine können ab sofort individuell vereinbart werden. 
Dazu bitte ich Sie um eine kurze Email an
beatrix.lauxen@ortsgemeinde-bad-bertrich.de.
Bitte geben Sie kurz Name, Telefonnummer, Terminwunsch und Anlie-
gen an. Ich melde mich zeitnah zurück.
Sofern Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, können die Mit-
arbeiterinnen der Tourist Information (Telefon 02674 932 222) Ihre 
Angaben aufnehmen und an mich weiterleiten (keine direkte Termin-
vereinbarung!).

Beatrix Lauxen, Ortsbürgermeisterin

Ö�entliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates

Hiermit lade ich zu einer ö�entlichen/nicht ö�entlichen Sitzung des 
Gemeinderates Bad Bertrich ein, die am Dienstag, den 03.07.2018, 
um 20:00 Uhr im Bürgerhaus �Falkenlay�, Birkenweg 12, 56864 
Bad Bertrich-Kennfus statt�ndet.
Tagesordnung:
Ö�entlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über die Hangsicherung am Parkdeck
2. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Instandset-

zungsarbeiten für die Straße �Auf Sees�
3. Beratung und Beschlussfassung über die Finanzierung und Gesell-

schafterstruktur der GesundLand Vulkaneifel GmbH ab dem 
01.01.2019

4. Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis
5. Beratung und Beschlussfassung über die Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten
6. Mitteilungen
Nicht ö�entlicher Teil
7. Mitteilungen
Der Gemeinderat war zu den o.a. Punkten bereits zu einer Sitzung 
am 26.06.2018 eingeladen, damals jedoch nicht beschlussfähig.
Insofern wird darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat gem. § 39 
Abs. 1 Satz 2 GemO beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglie-
der anwesend sind.

gez. Beatrix Lauxen, Ortsbürgermeisterin

Heckenrückschnitt
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass bei Grenz-
bep�anzungen die Hecken entlang der Straßen grundsätzlich bis zur 
Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden müssen.
Insbesondere im Bereich der Schulstraße wurde hier von den Entsor-
gungsbetrieben Beschwerde geführt.
Bitte achten Sie in Zukunft darauf, dass die Hecken frühzeitig zurück-
geschnitten werden.

Friedhelm Justen, Ortsvorsteher

Ortsvorsteher von Kennfus
Der Ortsvorsteher Friedhelm Justen ist privat unter den Telefonnum-
mern 02674 - 1373 oder mobil unter 0176 - 56230546 sowie im Internet 
unter FriedhelmJusten@t-online.de zu erreichen.
In dringenden Fällen auch dienstlich unter 06571 - 9536 13431.

Herzliche Einladung zum monatlichen Ka�eenachmittag 
für ältere Mitbürger aus Auderath

In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde bieten Ehrenamtliche am 2. 
Mittwoch im Monat einen Ka�eenachmittag für ältere Gemeindemit-
glieder im Bürgerhaus an.
Personen mit Rollstuhl, anderen Einschränkungen, und/oder mit 
Betreuungspersonal sind uns ebenso herzlich willkommen.
Außerdem würden wir gerne auch Auderather Männer und Frauen 
aus den umliegenden Senioreneinrichtungen in Begleitung in unserer 
Mitte begrüßen.
Angeboten werden Ka�ee, Kuchen und belegte Brötchen. Darüber hin-
aus je nach Wunsch kalte Getränke.
Programmpunkt heute: Inge Krämer liest Geschichten aus der 
�Guten alten Zeit�.
Natürlich bleibt genügend Zeit und Raum fürs Singen und Gesell-
schaftsspiele. Um besser planen zu können, bitten wir, wenn möglich 
um tel. Anmeldung. Wer den Besuch aus eigener Kraft nicht scha�t, 
und keine andere Hilfe zur Verfügung hat, kann von uns abgeholt und 
zurück gebracht werden. Bitte den Kontaktpersonen mitteilen!
Wir wünschen Ihnen/Euch viel Freude am gemeinsamen Austausch 
und gemütlichem Beisammensein!
Kosten: Nur für kalte Getränke
Termin: 11. Juli
Beginn: 15:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!
Anfragen und Anmeldung bei:
Christel Weber, Tel: 02676 - 1045, Martha Steimers, Tel: 02676 - 1635,
Inge Krämer, Tel: 02676 - 1706, Lydia Steimers, Tel: 02676 - 583,
Elke Schneider, Tel: 02676 - 1073

Wegeschaden im Gemeindewald 
im Bereich der Endert

In jüngerer Vergangenheit ist im Böschungsbereich eines Hauptweges 
im Gemeindewald an der Endert gegraben worden. Der Umfang der 
Erdbewegungen lässt auf den Einsatz eines (Mini-)Baggers schließen. 
Der Weg hat dadurch erheblichen Schaden genommen, der sich im 
Laufe der Zeig durch das Nachrutschen des gelockerten Materiales 
noch verstärken wird.
Bislang konnte noch kein Verursacher ausgemacht werden. Falls 
jemand in den vergangenen Wochen/Monaten diesbezüglich etwas 
bemerkt oder gesehen hat bitten wir daher um Hinweise!

Paul Laux, Ortsbürgermeister
Paul Michael Kru�, Revierförster
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3. Grundstücksangelegenheit (Ankaufsverhandlungen mit der Kath. 
Kirchengemeinde)

4. Beratung und Beschlussfassung über die Benennung eines Daten-
schutzbeauftragten

5. Mitteilungen
Nicht ö�entlicher Teil
6. Mitteilungen

gez. Helmut Römer, Ortsbürgermeister

GEVENICH

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Das Vereinbaren von Sprechzeiten, sowie Vorbringen von Anliegen 
an den Ortsbürgermeister Walter Brauns können Sie telefonisch unter 
02678 - 953264 oder 0171 - 7169860 sowie per Email an
walterbrauns@gmx.de vornehmen.

Auszug aus der Niederschrift
über die ö�entliche/nicht ö�entliche Sitzung 

des Gemeinderates Gevenich
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 21.06.2018
Beginn: 20:00 Uhr
Ende: 22:30 Uhr
Ort: Feuerwehrhaus, Hauptstr. 35, 56825 Gevenich
Anwesend waren:
Ortsbürgermeister
Herr Walter Brauns
Beigeordnete(r)
Herr Bernhard Heep
Ratsmitglieder
Herr Bernhard Allar
Herr Ralf Dannert
Herr Joachim Franzen
Herr Walter Heep
Herr Günther Keßeler
Herr Walter Müller
Herr Rainer Theobald
Protokollführer
Herr Ulrich Esper
Abwesend waren:
Es fehlten entschuldigt
Herr Mario Eberhard
Herr Karl-Josef Fischer
Herr Johannes Keßeler
Herr Alfons Schneiders
Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.
Tagesordnung:
Ö�entlicher Teil
1. Stellplatzmiete für den Altkleidercontainer der Fa. Comfort Trading 

GmbH
2. Telefonanschluss Dorfgemeinschaftshaus
3. Beratung und Beschlussfassung über die Anscha�ung eines Wild-

krautentferners
4. Beratung und Beschlussfassung über die Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten
5. Mitteilungen
Nicht ö�entlicher Teil
6. Beratung und Beschlussfassung über die zukünftige Nutzung des 

Rai�eisengebäudes
7. Mitteilungen
Ö�entlicher Teil
TOP 1: Stellplatzmiete für den Altkleidercontainer der Fa. Comfort 

Trading GmbH
Sachverhalt:
Die Firma Comfort Trading GmbH sammelt Altkleider zur Unterstüt-
zung der Arbeit der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Im Januar 2014 
hat die Ortsgemeinde Gevenich einen Stellplatz für die Aufstellung 
eines Altkleidercontainers zur Verfügung gestellt und mit der Fa. Com-
fort Trading GmbH einen Vertrag abgeschlossen. Für diesen Stellplatz 
ist eine jährliche Gebühr von 240,00 � zu entrichten.
Im Mai 2018 informierte die Krebsgesellschaft RLP e.V. die Ortsge-
meinde über das Sammelaufkommen. Die ursprünglichen Erwartun-

BEUREN

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Freitags von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr im Bürgerhaus
Termine nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 02675 - 911 202 oder 0172 - 2300324
E-Mail: Kpuebereck@aol.com

Brennholz für Selbstwerber
Aus dem Bereich des Forstrevieres kann noch Laub-Brennholz (ggf. 
auch ext. als LKW-Ladung) aus dem Wintereinschlag abgeben werden.
Interessenten können sich an das Forstrevier Gevenich Revierförster J. 
Herzog, Telefon: 02671/3355 wenden.

BÜCHEL

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
dienstags von 18:00 bis 19:00 Uhr
Gemeindebüro im Betriebsgebäude, Auf der Kunn 1
Tel. 02678 - 953 8670, Fax 02678 - 953 8671

Brennholz für Selbstwerber
Aus dem Bereich des Forstrevieres kann noch Laub-Brennholz (ggf. 
auch ext. als LKW-Ladung) aus dem Wintereinschlag abgeben werden.
Interessenten können sich an das Forstrevier Gevenich Revierförster J. 
Herzog Telefon: 02671/3355 wenden.

Friedhof
Für unseren Friedhof wurde ein neuer Grüngutcontainer gekauft und 
aufgestellt. Es ist ein 1100 Liter Kunststo�container, der regelmäßig mit 
dem Bioabfall entsorgt wird. Die Kreisverwaltung hat die Ortsgemeinde 
darauf hingewiesen, das dieser Container nur für Grüngut bestimmt ist. 
Sollte bei der Abfuhr festgestellt werden, das auch andere Dinge im 
Container entsorgt wurden, wird die Abfuhr eingestellt. Daher bitte ich 
alle Friedhofsbesucher, diesen Container nur mit Grüngut zu befüllen. 
Also keine Teile von Kränzen, keine Plastikteile und auch keine Kerzen 
oder Grablichter darin zu entsorgen. Danke.

Sperrung der Turnhalle
Die jährliche Grundreinigung in der Turnhalle und in dem Gemeinde-
saal, wird in der Zeit vom 25.06. bis einschließlich 13.07.2018 durch-
geführt. In diesem Zeitraum sind die Räumlichkeiten für die Nutzung 
gesperrt. Ich bitte alle Nutzer dies zu beachten.

Fundsache
Im Ort wurde ein Schlüsselbund mit drei Schlüsseln gefunden. Der Ver-
lierer kann diesen beim Ortsbürgermeister abholen.

Willi Rademacher, Ortsbürgermeister

FILZ

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel.: 02677 - 650

Ö�entliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates

Hiermit lade ich zu einer ö�entlichen/nicht ö�entlichen Sitzung 
des Gemeinderates der Ortsgemeinde Filz ein, die am Montag, den 
02.07.2018, um 18:00 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstr. 2, 56766 Filz 
statt�ndet.
Tagesordnung:
Ö�entlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe des Planungs-

auftrages für das Neubaugebiet �Im Pesch�
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Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0

TOP 5:Mitteilungen
Folgende Mitteilungen wurden bekannt gegeben:
1. Die Geländewagenfreunde Gevenich e.V. lädt die Mitglieder des 
Ortsgemeinderates zu einem Grilltag anlässlich ihres 30-jährigen Ver-
einsbestehens ein. Das Tre�en �ndet am 14.07.2018 ab 10.00 Uhr statt.
2. Die im Juni ausgefallene Besichtigung des Gemeindewaldes der 
Ortsgemeinde Großsteinhausen soll am 4. oder 11. August 2018 nach-
geholt werden. Ortsbürgermeister Walter Brauns wird einen neuen Ter-
min, 20.10.2018, vorschlagen.
3. Die Abrechnung der Kosten des Kindergartens Gevenich für das 
Haushaltsjahr 2017 wurde bekannt gegeben.
Unterhaltungskosten  21.228,61 €
Bewirtschaftungskosten  4.189,06 €
Sonderumlage Personal- u. Betriebskosten an VG  36.597,05 €
Versicherungsbeitrag  384,54 €
Gesamtausgaben  62.399,26 €
Gesamteinnahmen  0,00 €
Ungedeckt 62.399,26 €
Gevenich  16 Kinder
Weiler   4 Kinder
Anteile je Kind  3119,963
Anteil Gevenich  49.919,41 €
Anteil Weiler  12.479,85 €
+ Miete   255,00 €
 12.734,85 €
4. Der Brückenpreis 2018 des Landes Rheinland-Pfalz ist in folgende 
Kategorien ausgeschrieben:

- Bürgerschaftliches Engagement von Jung und Alt
- Bürgerschaftliche Engagement von Menschen mit und ohne 

Behinderung
- Bürgerschaftliches Engagement von Deutschen und Migrantin-

nen/Migranten
- Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, 

Ausgrenzung und Diskriminierung
- Bürgerschaftliches Engagement in grenzüberschreitender Zusam-

menarbeit
Darüber hinaus sollen mit dem Bürgerpreis Kommunen und kommu-
nale Projekte gewürdigt werden, die sich in besonderer Weise um die 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteili-
gung verdient gemacht haben.
Gefragt sind hier insbesondere Ansätze wie etwa

- Die Einrichtung von Anlauf- und Koordinierungsstellen für ehren-
amtliches Engagement

- Neue Wege der Anerkennung und Ehrung Engagierter oder
- Projekte der Bürgerbeteiligung durch die Kommunen.
Beispiele für preiswürdige Projekte �nden Sie auf www.wir-tun-was.rlp.de
5. Datenschutz in Vereinen
Eine Handlungshilfe liegt bei der Ortsgemeinde bereit.
6. Wasser und Klimawandel
Es wurde über sensitive Bereiche mit Überschwemmungspotenzial 
informiert. Die Ortsgemeinde Gevenich meldet hierzu Fehlanzeige.
7. Zuweisungsanträge aus dem Investitionsstock 2019
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für kommunale Vorhaben, 
die das Gemeinwohl dringend erfordert und die Gemeinden nicht in 
der Lage sind, die notwendigen Finanzierungsmittel in voller Höhe auf-
zubringen.
Hierunter fallen z.B.:

- Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen u. ä. Einrichtungen
- Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen
- Herstellung oder Ausgestaltung von gemeindlichen Plätzen
- Bauvorhaben im Bereich des Friedhofwesens
Zuweisungen u. a. werden nur gewährt, wenn die eigenen Einnah-
mequellen angemessen ausgeschöpft sind (§ 94 GemO). Die Ortsge-
meinde Gevenich meldet Fehlanzeige.
8. Die Abrechnung der Kosten des Sportplatzes 2017 wurde bekannt 
gegeben.
Gesamtausgaben   7.304,46 €
Gesamteinnahmen  2.021,29 €
Ungedeckt 5.283,17 €
Anteil Gevenich 2/3  3.522,11€
Anteil Weiler 1/3   1.761,06 €
9. Dorferneuerung
Anerkennung von Investitions- und Maßnahmeschwerpunkten im Jahr 
2019. Die Ortsgemeinde Gevenich meldet Fehlanzeige.
10. Endabrechnung 2017 für die Entwässerung von Straßen, Wege und 
Plätzen - 13.514,75 €

gen haben sich nicht erfüllt. Es entspricht etwa nur 50 % der bei der 
Kalkulation der Gebühr zugrunde gelegten Menge. Durch dieses nicht 
unerhebliche De�zit bittet die Krebsgesellschaft um Reduzierung der 
Stellplatzmiete auf jährlich 120,00 €.
Da die Miete für die laufende Vertragsperiode (bis 31.01.2019) bereits 
überwiesen wurde, wäre eine evtl. Änderung erst ab 01.02.2019 wirksam.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Die Reduzierung der Stellplatzgebühr führt zu einer Minderung der 
Einnahmen auf der Buchungsstelle 11409-441200.
Beschluss:
Der Gemeinderat Gevenich beschließt, einer Reduzierung der Stell-
platzgebühr auf jährlich 120,00 € nicht zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0

TOP 2:Telefonanschluss Dorfgemeinschaftshaus
Sachverhalt:
Anhand der monatlichen Rechnungen ist ersichtlich, dass der im Dorf-
gemeinschaftshaus be�ndliche Telefonanschluss nur selten genutzt 
wird. Meistens werden nur die Grundgebühren in Rechnung gestellt. 
Bei jährlichen Kosten in Höhe von rd. 200 € stellt sich die Frage, ob es 
erforderlich ist, diesen Anschluss weiterhin bereitzustellen.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Eine Kündigung des Anschlusses würde zu Einsparungen in Höhe von 
jährlich rd. 200 € führen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Telefonanschluss des Dorfge-
meinschaftshauses zu kündigen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0

TOP 3:Beratung und Beschlussfassung über die Anscha�ung 
eines Wildkrautentferners

Sachverhalt:
Die Ortsgemeinde Gevenich beabsichtigt die Anscha�ung eines Wild-
krautentferners. Herr Brauns hat vor der Sitzung ein Modell der Marke 
AS zur Veranschaulichung vorgestellt und bei verschiedenen Firmen 
Angebote eingeholt.
Er wird in der Sitzung über den Sachstand informieren.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Im Haushalt 2018 stehen für die Anscha�ung eines Wildkrautentfer-
ners keine Mittel bereit. Die Kosten sollen durch Einsparungen bei der 
Buchungsstelle 54100-523100 �nanziert werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, vorerst keine Anscha�ung eines Wild-
krautentferners zu tätigen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 9, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 0

TOP 4:Beratung und Beschlussfassung über die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten

Sachverhalt:
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist am 25. 
Mai 2018 wirksam geworden und damit zu unmittelbarem und zwin-
genden Recht für die Mitgliedstaaten.
Gemäß Art. 37 Abs. 1 DS-GVO haben Behörden oder ö�entliche Stel-
len in jedem Fall einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Da von 
dem Begri� der ö�entlichen Stelle auch die Gemeinden erfasst wer-
den, hat jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 
Es besteht nach Art. 37 Abs. 3 DS-GVO die Möglichkeit der Ernennung 
eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten für mehrere Behörden 
oder ö�entliche Stellen. So können die Aufgaben beispielsweise auf den 
Datenschutzbeauftragten der Verbandsgemeinde übertragen werden.
Zu diesen Aufgaben zählen nach Art. 39 DSGVO unter anderem:

- Unterrichtung des Verantwortlichen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-
GVO

- Beratungsfunktion:
- Verantwortlicher
- Beschäftigte
- Auftragsverarbeiter
- betro�ene Personen
- Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben 

und Strategien
- Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde (= Landesbeauftragter für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit) und Zusammenar-
beit mit der Aufsichtsbehörde

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der P�icht zur Ernennung eines 
Datenschutzbeauftragten und beschließt nach Beratung, die Wahr-
nehmung der Aufgaben auf den Datenschutzbeauftragten der Ver-
bandsgemeinde Ulmen zu übertragen.
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Im Namen der Ortsgemeinde und zum Wohle unserer Kinder bitte 
ich alle bereiten Helfer am Freitag, den 13.07.2018 um 17.30 Uhr zur 
Besprechung und Anmeldung auf den Spielplatz in Driesch. Anmel-
dungen und Zusagen werden auch gerne per Mail oder Tel. entgegen 
genommen.
Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Interesse und evtl. Einsatz!

Günter Welter, Ortsbürgermeister

SCHMITT

Sprechstunden mit dem Ortsbürgermeister
nach Vereinbarung
Tel.: 02677 - 1410 oder mobil 0152 - 09285601

Aus alter Scheune wird ein 
neues Feuerwehrhaus für Schmitt

Ehemalige Scheune in 
Schmitt umgebaut und energetisch saniert

innogy unterstützt Aktion durch Initiative „aktiv vor Ort“
Schmitt, 25. Juni 2018
Energiee�zienz statt Energieverlust: Die Gemeinde Schmitt hat für die 
Unterbringung eines Feuerwehrfahrzeugs ein über hundert Jahre altes 
Haus mit Scheune gekauft.
Das Wohnhaus wurde abgerissen. Die Freiwillige Feuerwehr hat die 
Scheune überwiegend in Eigenleistung renoviert und zu einer Garage 
für das Feuerwehrfahrzeug umgebaut. Die an die Garage angrenzen-
den Räume wurden als Lager und Mannschaftsräume ausgebaut.
Dabei musste auch die komplette Elektro-Installation erneuert werden. 
Für die Beleuchtung kam natürlich nur moderne e�ziente LED-Technik 
in Frage. innogy unterstützte das Projekt im Rahmen der Mitarbeiter-
Initiative „aktiv vor Ort“ mit 2.000 Euro. Mit dabei auch Thomas Hau, 
Kommunalbetreuer am Standort Rauschermühle. Zusammen mit den 
Kameraden der Feuerwehr wurde die Beleuchtung in der Feuerwehr-
garage auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
Bei dem Umbau wurden auch alle Kabel, Schalter, Steckdosen und die 
Hauptverteilung erneuert. Eine netzunabhängige Notbeleuchtung soll 
noch integriert werden.
Ortsbürgermeister Wilfried Linden ist zufrieden:
„Wir sind Energiedorf und ein bewusster Umgang mit Energie ist auch 
bei unserer Feuerwehr ein Thema.
Darum war es für uns selbstverständlich eine energiee�ziente Beleuch-
tung einzubauen“, betonte er.

Das Fahrzeug der Feuerwehr Schmitt braucht eine Garage – dafür haben 
die Vereinsmitglieder kräftig angepackt und eine ehemalige Scheune 
umgebaut

Bei „aktiv vor Ort“ handelt es sich um eine Initiative von innogy, bei 
der sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. 
Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in 
seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2.000 Euro für das Projekt. 
innogy unterstützt so das soziale und ehrenamtliche Engagement sei-
ner Mitarbeiter.

11. Der Vorsitzende stellte die Abrechnung des Sportvereins für die 
Erneuerung der Heizungsanlage am Umkleidegebäude vor.
12. Die Grabp�ege des Ehrenbürgers von Gevenich, Pastor Kaspers, 
wurde angesprochen.
Nicht ö�entlicher Teil

TOP 6:Beratung und Beschlussfassung über die zukünftige Nut-
zung des Rai�eisengebäudes

Der Rat hat über die zukünftige Nutzung des Rai�eisengebäudes bera-
ten und beschlossen.

TOP 7:Mitteilungen
Der Rat wurde über verschiedene Angelegenheiten informiert.

GILLENBEUREN

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel. 02677 - 724 oder 0174 - 9428668
E-Mail: paul.haubrichs@gmx.de

Jagdgenossenschaft Gillenbeuren
Einladung

Unser diesjähriges Jagdgenossenschaftsfest �ndet am Samstag, den 
07.07.2018 ab 15.00 Uhr am Gemeindehaus statt.
Eingeladen sind alle Jagdgenossen aus unserem Ort mit ihren Famili-
enangehörigen und die Bewohner aus Gillenbeuren.
Wir wünschen Euch und uns, dass wir bei bestem Wetter gemeinsam 
einen schönen Tag verbringen.

gez. Der Vorstand

KLIDING

Vertretung Ortsbürgermeister
Ich bin in vom 30. Juni bis 6. Juli in Urlaub und werde in dieser Zeit 
von dem Beigeordneten, Herrn Matthias Schneiders, vertreten.

Gerhard Müller, Ortsbürgermeister

LUTZERATH

Regelmäßige Dienstzeiten
des Ortsbürgermeisters im Bürgerbüro �nden immer mittwochs von 
17.30 bis 19.00 Uhr statt. Zusätzlich, für alle Berufstätigen, jeden 1. Frei-
tag im Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr.
Rathaus „Alte Schule“, Trierer Straße 36
Tel. 02677 - 226, Fax 02677 - 910387.
Handy 0151 - 17134740, E-Mail: ortsgemeinde-lutzerath@freenet.de
In dringenden Angelegenheiten können selbstverständlich jederzeit 
Termine telefonisch vereinbart werden. Immer bürgernah und für Sie da!

Ihr Ortsbürgermeister, Günter Welter

Spielplätze müssen 
jetzt instand gesetzt werden!

Ortsgemeinde bittet dringend 
um Mithilfe durch ehrenamtliche Helfer!

Im Haushalt 2018 sind Mittel für Materialien vorgesehen und auch 
schon zum Teil besorgt oder bestellt, aber durch Krankheit und Urlaub 
scha�en wir es in diesem Jahr nicht, die Arbeiten noch zusätzlich zu 
den laufend anstehenden zu Leisten.
Ich bitte daher um tätige Mithilfe von Vätern und Großvätern um 
wenigstens die notwendigen Instandhaltungsarbeiten zu erbringen. 
Das sind folgende Aufgaben: Erneuerung der Zaunanlage auf dem 
Spielplatz in Driesch, Erneuerung der Sandkästen nebst Füllung in 
Driesch und Lutzerath „Auf der Ramm“. Reparaturen an Spielgeräten 
werden von Gemeindearbeitern überwacht, da hierfür ein Sachkunde-
nachweis notwendig ist.












































































